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§ 1   Geltungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der 
1. Bundesbeamten, der Beamten der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der 
sonstigen der Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts; ausgenommen sind die Ehrenbeamten und die Beamten auf Widerruf, die nebenbei 
verwendet werden, 
2. Richter des Bundes und der Länder; ausgenommen sind die ehrenamtlichen Richter, 
3. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit. 
 
(2) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge: 
1. Grundgehalt, 
2. Zuschüsse zum Grundgehalt für Professoren an Hochschulen, 
3. Familienzuschlag, 
4. Zulagen, 
5. Vergütungen, 
6. Auslandsdienstbezüge. 
 
(3) Zur Besoldung gehören ferner folgende sonstige Bezüge: 
1. Anwärterbezüge, 
2. jährliche Sonderzuwendungen,  
3. vermögenswirksame Leistungen,  
4. jährliches Urlaubsgeld. 
 
(4) Die Länder können besoldungsrechtliche Vorschriften im Sinne der Absätze 1 bis 3 nur erlassen, 
soweit dies bundesgesetzlich ausdrücklich geregelt ist. 
 
(5) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlichrechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
 
§ 4   Weitergewährung der Besoldung bei Versetzung in den einstweiligen 
Ruhestand oder bei Abwahl von Wahlbeamten auf Zeit 
 
1) Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte, Richter oder Soldat erhält für den Monat, in 
dem ihm die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand mitgeteilt worden ist, und für die folgenden drei 
Monate noch die Bezüge nach dem ihm verliehenen Amt. Aufwandsentschädigungen werden nur bis zum 
Beginn des einstweiligen Ruhestandes gezahlt. 
 
(2) Bezieht der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte, Richter oder Soldat Einkünfte aus einer 
Verwendung im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Abs. 1) oder eines Verbandes, 
dessen Mitglieder öffentlichrechtliche Dienstherren sind, so werden die Bezüge um den Betrag dieser 
Einkünfte verringert. Dem Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn steht gleich die Tätigkeit im 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der ein öffentlich-rechtlicher 
Dienstherr oder ein Verband, dessen Mitglieder öffentlich-rechtliche Dienstherren sind, durch Zahlung 
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Die Entscheidung, ob die 
Voraussetzungen erfüllt sind, trifft der für das Besoldungsrecht zuständige Minister oder die von ihm 
bestimmte Stelle. 
 
(3) Wird ein Wahlbeamter auf Zeit abgewählt, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; an die Stelle 
der Mitteilung über die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand tritt die Mitteilung über die Abwahl 
oder der sonst bestimmte Beendigungszeitpunkt für das Beamtenverhältnis auf Zeit. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Fälle des Eintritts in den einstweiligen Ruhestand  
kraft Gesetzes. 
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§ 9   Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst 
 
Bleibt der Beamte, Richter oder Soldat ohne Genehmigung schuldhaft dem Dienst fern, so verliert er für 
die Zeit des Fernbleibens seine Bezüge. Dies gilt auch bei einem Fernbleiben vom Dienst für Teile eines 
Tages. Der Verlust der Bezüge ist festzustellen. 
 
§ 14a   Versorgungsrücklage    
 
(1) Um die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs 
der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen, werden beim Bund und bei den Ländern 
Versorgungsrücklagen als Sondervermögen aus der Verminderung der Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungen nach Absatz 2 gebildet. Damit soll zugleich das Besoldungs- und 
Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schritten von durchschnittlich 0,2 vom Hundert um 3 vom Hundert 
abgesenkt werden. 
 
(2) In der Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum 31. Dezember 2013 werden die Anpassungen der Besoldung 
nach § 14 gemäß Absatz 1 Satz 2 vermindert. Der Unterschiedsbetrag gegenüber der nicht nach Satz 1 
verminderten Anpassung wird den Sondervermögen zugeführt. Die Mittel der Sondervermögen dürfen 
nur zur Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben verwendet werden. 
 
(3) Das Nähere regeln der Bund und die Länder  jeweils für Ihren Bereich durch Gesetz. Dabei  können 
insbesondere Bestimmungen über Verwaltung und Anlage der Sondervermögen getroffen werden. 
Soweit in einem Land eine Versorgungsrücklage, ein Versorgungsfonds oder eine ähnliche Einrichtung 
besteht, können die Bestimmungen den für diese Einrichtungen geltenden angepasst werden. 
 
§ 28   Besoldungsdienstalter 
 
(1) Das Besoldungsdienstalter beginnt am Ersten des Monats, in dem der Beamte oder Soldat das 
einundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat. Zur Feststellung der Kinderbetreuungszeit nach Satz 1 für 
ein Kind bei mehreren Besoldungsempfängern dürfen die Bezügestellen die erforderlichen 
personenbezogenen Daten erheben und untereinander austauschen. 
 
(2) Der Beginn des Besoldungsdienstalters nach Absatz 1 wird um Zeiten nach Vollendung des 
einunddreißigsten Lebensjahres, in denen kein Anspruch auf Besoldung bestand, hinausgeschoben, und 
zwar um ein Viertel der Zeit bis zum vollendeten fünfunddreißigsten Lebensjahr und um die Hälfte der 
weiteren Zeit. Bei Beamten und Soldaten in Laufbahnen mit einem Eingangsamt der Besoldungsgruppe 
A 13 oder A 14 tritt an die Stelle des einunddreißigsten das fünfunddreißigste Lebensjahr. Die Zeiten 
werden auf volle Monate abgerundet. Der Besoldung im Sinne des Satzes 1 stehen Bezüge aus einer 
hauptberuflichen Tätigkeit im Dienst eines öffentlichrechtlichen Dienstherrn (§ 29), im Dienst von 
öffentlichrechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden sowie im Dienst eines sonstigen 
Arbeitgebers, der die im öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich 
gleichen Inhalts anwendet und an dem die öffentliche Hand durch Zahlung von Beiträgen oder 
Zuschüssen oder in anderer Weise wesentlich beteiligt ist, gleich. 
 
(3) Absatz 2 gilt nicht für Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind und für Zeiten 
einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, wenn die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle schriftlich anerkannt hat, dass der Urlaub dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen dient. 
Absatz 2 gilt auch nicht für Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz vom 23. Juni 
1994 (BGB1. 1 S. 1311, 1314), soweit eine Erwerbstätigkeit, die einem Dienst bei einem 
öffentlichrechtlichen Dienstherrn (§ 29) entspricht, nicht ausgeübt werden konnte. 
 
(4) Hat der Beamte oder Soldat an dem Tage, von dem an er nach § 3  
Dienstbezüge zu erhalten hat, das einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht  
vollendet, erhält er das Anfangsgrundgehalt seiner Besoldungsgruppe. 
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§ 29   Öffentlichrechtliche Dienstherren 
 
(1) Öffentlichrechtliche Dienstherren im Sinne dieses Gesetzes sind das Reich, der Bund, die Länder, die 
Gemeinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts mit Ausnahme der öffentlichrechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände. 
 
(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlichrechtlichen Dienstherrn steht gleich 
1. für Personen deutscher Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit die bis zum 8. Mai 1945 
ausgeübte gleichartige Tätigkeit im Dienst eines öffentlichrechtlichen Dienstherrn in den Gebieten, die 
nach dem 31. Dezember 1937 dem Reich angegliedert waren, 
2. für volksdeutsche Vertriebene und Umsiedler die gleichartige Tätigkeit im Dienst eines 
öffentlichrechtlichen Dienstherrn im Herkunftsland. 
 
§ 30   Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten. 
 
(1) Für die Gleichstellung von Bezügen nach § 28 Abs. 2 Satz 4 sind Zeiten einer Tätigkeit für das 
Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für Nationale Sicherheit nicht zu berücksichtigen. Dies gilt 
auch für Zeiten, die vor einer solchen Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch für Zeiten einer 
Tätigkeit als Angehöriger der Grenztruppen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 
 
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit, die aufgrund einer besonderen persönlichen 
Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik übertragen war. Das Vorliegen 
dieser Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet, wenn der Beamte oder Soldat 
1.vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamtliche oder hervorgehobene ehrenamtliche 
Funktion in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, 
der Freien Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren systemunterstützenden Partei oder Organisation 
innehatte, oder 
2.als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen Staatsorganen, als obere Führungskraft beim Rat 
eines Bezirkes, als Vorsitzender des Rates eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt oder in einer 
vergleichbaren Funktion tätig war, oder 
3.hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen der staatstragenden Parteien oder einer 
Massen- oder gesellschaftlichen Organisation war, oder 
4.Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war. 
 
§ 39   Grundlage des Familienzuschlages.  
 
(1) Der Familienzuschlag wird nach der Anlage V gewährt. Seine Höhe richtet sich nach der 
Besoldungsgruppe und der Stufe, die den Familienverhältnissen des Beamten, Richters oder Soldaten 
entspricht. Für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärter) ist die Besoldungsgruppe des 
Eingangsamtes maßgebend, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar 
eintritt. 
 
(2) Bei ledigen Beamten oder Soldaten, die auf Grund dienstlicher Verpflichtungen in einer 
Gemeinschaftsunterkunft wohnen, wird der in Anlage V ausgebrachte Betrag auf das Grundgehalt 
angerechnet. Steht ihnen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz zu oder würde es ihnen ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des 
Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen, so erhalten 
sie zusätzlich den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe des Familienzuschlages, der 
der Anzahl der Kinder entspricht. § 40 Abs. 5 gilt entsprechend. 
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§ 40   Stufen des Familienzuschlages.  
 
(1 ) Zur Stufe 1 gehören 
1.verheiratete Beamte, Richter und Soldaten, 
 
2.verwitwete Beamte, Richter und Soldaten, 
 
3.geschiedene Beamte, Richter und Soldaten sowie Beamte, Richter und Soldaten, deren Ehe 
aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet sind, 
 
4.andere Beamte, Richter und Soldaten, die eine andere Person nicht nur vorübergehend in ihre 
Wohnung aufgenommen haben und ihr Unterhalt gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich dazu 
verpflichtet sind oder aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe bedürfen. Dies gilt bei 
gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung nicht, wenn für den Unterhalt der 
aufgenommenen Person Mittel zur Verfügung stehen, die, bei einem Kind einschließlich des gewährten 
Kindergeldes und des kinderbezogenen Teils des Familienzuschlages, das Sechsfache des Betrages der 
Stufe 1 übersteigen. Als in die Wohnung aufgenommen gilt ein Kind auch, wenn der Beamte, Richter 
oder Soldat es auf seine Kosten anderweitig untergebracht hat, ohne dass dadurch die häusliche 
Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. Beanspruchen mehrere nach dieser Vorschrift 
Anspruchsberechtigte, Angestellte im öffentlichen Dienst oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst Versorgungsberechtigte wegen der Aufnahme einer anderen Person oder mehrerer anderer 
Personen in die gemeinsam bewohnte Wohnung einen Familienzuschlag der Stufe 1 oder eine 
entsprechende Leistung, so wird der Betrag der Stufe 1 des für den Beamten, Richter oder Soldaten 
maßgebenden Familienzuschlages nach der Zahl der Berechtigten anteilig gewährt. 
 
(2) Zur Stufe 2 und den folgenden Stufen gehören die Beamten, Richter und Soldaten der Stufe 1, denen 
Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder 
ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des 
Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde. Die Stufe richtet sich nach der Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Kinder. 
 
(3) Ledige und geschiedene Beamte, Richter und Soldaten sowie Beamte, Richter und Soldaten, deren 
Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, denen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder 
nach dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des 
Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde, 
erhalten zusätzlich zum Grundgehalt den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe des 
Familienzuschlages, der der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder entspricht. Absatz 5 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Steht der Ehegatte eines Beamten, Richters oder Soldaten als Beamter, Richter, Soldat oder 
Angestellter im öffentlichen Dienst oder ist er auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt und stünde ihm ebenfalls der Familienzuschlag 
der Stufe 1 oder einer der folgenden Stufen oder eine entsprechende Leistung in Höhe von mindestens 
der Hälfte des Höchstbetrages der Stufe 1 des Familienzuschlages zu, so erhält der Beamte, Richter 
oder Soldat den Betrag der Stufe 1 des für ihn maßgebenden Familienzuschlages zur Hälfte; dies gilt 
auch für die Zeit, für die der Ehegatte Mutterschaftsgeld bezieht. § 6 findet auf den Betrag keine 
Anwendung, wenn einer der Ehegatten vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
versorgungsberechtigt ist oder beide Ehegatten mit jeweils mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit beschäftigt sind. 
 
(5) Stünde neben dem Beamten, Richter oder Soldaten einer anderen Person,  
die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen  
Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung  
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versorgungsberechtigt ist, der Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen zu, so wird 
der auf das Kind entfallende Betrag des Familienzuschlags dem Beamten, Richter oder Soldaten 
gewährt, wenn und soweit ihm das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz gewährt wird oder ohne Berücksichtigung des § 65 des 
Einkommensteuergesetzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgesetzes vorrangig zu gewähren wäre; 
dem Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen stehen der Sozialzuschlag nach den 
Tarifverträgen für Arbeiter des öffentlichen Dienstes, eine sonstige entsprechende Leistung oder das 
Mutterschaftsgeld gleich. Auf das Kind entfällt derjenige Betrag, der sich aus der für die Anwendung des 
Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder 
ergibt. § 6 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn einer der Anspruchsberechtigten im Sinne des 
Satzes 1 vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder 
mehrere Anspruchsberechtigte mit jeweils mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt 
sind. 
 
(6) Öffentlicher Dienst Im Sinne der Absätze 1, 4 und 5 ist die Tätigkeit im Dienste des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlichrechtlichen 
Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden, sofern nicht bei organisatorisch selbständigen 
Einrichtungen, insbesondere bei Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern, Kindergärten, Altersheimen, 
die Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. Dem öffentlichen Dienst steht die Tätigkeit im Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung gleich, an der der Bund oder eine der in Satz 1 
bezeichneten Körperschaften oder einer der dort bezeichneten Verbände durch Zahlung von Beiträgen 
oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Dem öffentlichen Dienst steht ferner gleich die 
Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die für den öffentlichen Dienst geltenden 
Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich gleichen Inhaltes oder die darin oder in Besoldungsgesetzen 
über Familienzuschläge oder Sozialzuschläge getroffenen Regelungen oder vergleichbare Regelungen 
anwendet, wenn der Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder Verbände durch 
Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Die Entscheidung, ob die 
Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das für das Besoldungsrecht zuständige Ministerium oder die von ihm 
bestimmte Stelle. 
 
(7) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes (Absatz 6) dürfen die zur Durchführung dieser Vorschrift 
erforderlichen personenbezogenen Daten erheben und untereinander austauschen. 
 
§ 41   Änderung des Familienzuschlages.  
 
Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Monats an gezahlt, in den das hierfür maßgebende Ereignis 
fällt. Er wird nicht mehr gezahlt für den Monat, in dem die Anspruchsvoraussetzungen an keinem Tage 
vorgelegen haben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Zahlung von Teilbeträgen der Stufen 
des Familienzuschlages. 
 
§ 55   Auslandszuschlag 
 
(1) Der Auslandszuschlag wird nach den Aufstellungen in den Anlagen VIa bis VIh gewährt. Seine Höhe 
richtet sich nach den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5, der Besoldungsgruppe des Beamten, 
Richters oder Soldaten und nach der für den ausländischen Dienstort maßgebenden Stufe. 
 
(2) Nach der Anlage VIa erhalten den Auslandszuschlag verheiratete Beamte, Richter und Soldaten, die 
mit ihrem Ehegatten am ausländischen Dienstort eine gemeinsame Wohnung haben. Stirbt der Ehegatte, 
so verbleibt es bei dieser Regelung bis zur Versetzung an einen anderen Dienstort.  
Stehen beide Ehegatten im Dienst eines öffentlichrechtlichen Dienstherrn  
(§ 29 Abs. 1) oder eines Verbandes, dessen Mitglieder öffentlichrechtliche  
Dienstherren sind, so erhält ein Ehegatte den Auslandszuschlag nach  
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Tabelle VIa und der andere nach Tabelle Vlc; den Auslandszuschlag nach Tabelle Vla erhält der 
Ehegatte, der Anspruch auf den höheren Auslandszuschlag hat. § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. 
Ist die Arbeitszeit beider Ehegatten jeweils auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt, erhält 
jeder Ehegatte Auslandszuschlag nach der Anlage VIa. 
 
(3) Nach der Anlage VIb erhalten den Auslandszuschlag 
1. Beamte, Richter und Soldaten, die auf Grund ihrer dienstlichen Stellung verpflichtet sind, am 
ausländischen Dienstort einen eigenen Hausstand zu führen, 
2. Beamte, Richter und Soldaten, die das vierzigste Lebensjahr vollendet haben, 
3. Beamte, Richter und Soldaten, die in ihrer Wohnung am ausländischen Dienstort einer anderen Person 
nicht nur vorübergehend Unterkunft und Unterhalt gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich dazu 
verpflichtet sind oder aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe bedürfen, 
4. verheiratete Beamte, Richter und Soldaten mit eigenem Hausstand, deren Ehegatten am 
ausländischen Dienstort noch keinen Wohnsitz begründet oder diesen wieder aufgegeben haben. 
 
(4) Nach der Anlage VIc erhalten den Auslandszuschlag die übrigen Beamten, Richter und Soldaten. Bei 
dienstlicher Verpflichtung zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft und zur Teilnahme an der 
Gemeinschaftsverpflegung wird der Auslandszuschlag nach der Anlage VId, wenn nur eine der beiden 
Voraussetzungen gegeben ist, nach der Anlage VIe gewährt. Dies gilt entsprechend, wenn Unterkunft 
und/oder Verpflegung unentgeltlich bereitgestellt oder hierfür entsprechende Geldleistungen gewahrt 
werden. 
 
(5) Beamte, für die das Gesetz über den Auswärtigen Dienst gilt, erhalten anstelle des 
Auslandszuschlags nach den Anlagen VIa bis VIc den Auslandszuschlag nach den Anlagen Vlf bis VIh. 
Soweit die Voraussetzungen nach Absatz 4 Satz 2 oder 3 vorliegen, erhalten sie den Auslandszuschlag 
nach Anlage Vld oder VIe, der sich um die Differenz der Anlagen VIh und VIc erhöht. Gilt für beide 
Ehegatten das Gesetz über den Auswärtigen Dienst, so erhalten sie den Auslandszuschlag nach der 
Anlage VIg; Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. Der Bundesminister des Auswärtigen wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern und dem Bundesminister der Finanzen durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass verheirateten Beamten zum Ausgleich der besonderen, mit dem 
Auswärtigen Dienst verbundenen Belastungen des Ehegatten (§ 29 des Gesetzes über den Auswärtigen 
Dienst) ein um bis zu 5% der Dienstbezüge im Ausland erhöhter Auslandszuschlag gewährt wird. Er kann 
dabei bestimmen, ob und inwieweit Erwerbseinkommen des Ehegatten berücksichtigt wird. Die Sätze 1 
bis 5 gelten entsprechend für Beamte, die im Ausland unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge als Berater 
für polizeiliche Aufgaben oder als Rauschgiftverbindungsbeamte bei einer ausländischen Regierung, 
sowie für Soldaten, die im Ausland unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge in integrierten militärischen 
Stäben oder als Berater bei einer ausländischen Regierung verwendet werden. 
 
(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Dienstorte den Stufen des 
Auslandszuschlags zuzuteilen; dabei sind die aus den Besonderheiten des Dienstes und den 
Lebensbedingungen im Ausland folgenden besonderen materiellen und immateriellen Belastungen in der 
Lebensführung zu berücksichtigen. Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrats. 
 
(7) Bei vorübergehenden außergewöhnlichen materiellen oder immateriellen Belastungen in der 
Lebensführung setzt das Auswärtige Amt im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern und dem 
Bundesminister der Finanzen im Verwaltungswege einen zeitlich befristeten Zuschlag bis zur Höhe von 
750 Deutsche Mark monatlich fest. Steht Bundesbeamten und Soldaten ein 
Auslandsverwendungszuschlag nach § 58a zu und erhalten andere Bundesbeamte und Soldaten an 
demselben ausländischen Dienstort Auslandsdienstbezüge nach den §§ 52 bis 58 und 59, wird für diese 
ein besonderer Zuschlag festgesetzt, wenn sie den gleichen Belastungen und erschwerenden 
Besonderheiten ausgesetzt sind. Er beträgt ein Drittel des nach § 58a festgesetzten 
Auslandsverwendungszuschlages und unterliegt nicht dem Kaufkraftausgleich.  
Ein Zuschlag nach Satz 1 wird angerechnet. 
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§ 58a   Auslandsverwendungszuschlag 
 
(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt, dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium der Verteidigung durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die Gewährung eines Auslandsverwendungszuschlags an Beamte, 
Richter und Soldaten, die im Ausland im Rahmen von humanitären und unterstützenden Maßnahmen 
verwendet werden, nach Maßgabe der folgenden Absätze zu regeln. 
 
(2) Der Auslandsverwendungszuschlag wird für eine besondere Verwendung gewährt, die auf Grund 
eines Übereinkommens, eines Vertrages oder einer Vereinbarung mit einer über oder 
zwischenstaatlichen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung 
im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen 
stattfindet. Er gilt die mit der besonderen Verwendung verbundenen Belastungen ab. Ein Beschluss der 
Bundesregierung ist nicht erforderlich für Einsätze der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk nach § 1 
Abs. 2 des THW Helferrechtsgesetzes, wenn Einvernehmen zwischen dem Bundesministerium des 
Innern und dem Auswärtigen Amt besteht. 
 
(3) Der Auslandsverwendungszuschlag wird für jeden Tag der Verwendung gewährt und als einheitlicher 
Tagessatz für jede Verwendung festgesetzt. Die Belastungen und erschwerenden Besonderheiten der 
Verwendung sind durch unterschiedliche Stufen des Zuschlages zu berücksichtigen. Der Tagessatz der 
höchsten Stufe beträgt 180 Deutsche Mark. Ein Kaufkraftausgleich wird nicht vorgenommen. Ist der 
Beamte, Richter oder Soldat wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst 
zusammenhängenden Gründen, die er nicht zu vertreten hat, dem Einflussbereich des Dienstherrn 
entzogen, werden für diesen Zeitraum Aufwandsentschädigungen und Zulagen, die zum Zeitpunkt des 
Eintritts des Ereignisses zustanden, weitergewährt. Daneben steht Auslandsverwendungszuschlag nach 
dem Tagessatz der höchsten Stufe zu. 
 
(4) Der Auslandsverwendungszuschlag wird zusätzlich zu den bei Verwendungen im Inland zustehenden 
Bezügen gezahlt. Zulagen und Vergütungen werden jedoch nur gewährt, soweit die jeweiligen 
besonderen Voraussetzungen auch bei der besonderen Verwendung vorliegen. Die Vorschriften der §§ 
52 bis 58 finden auf die besondere Verwendung keine Anwendung. Ein nach diesen Vorschriften 
bestehender Anspruch auf Auslandsdienstbezüge an einem anderen ausländischen Dienstort bleibt 
unberührt. Erhält ein Beamter, Richter oder Soldat für die Verwendung Bezüge, mit denen ebenfalls 
Belastungen abgegolten werden, sind diese auf den Auslandsverwendungszuschlag anzurechnen. § 9a 
Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 
 
§ 72a   Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 
 
(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit (§ 42a Bundesbeamtengesetz und entsprechendes Landesrecht) erhält 
der Beamte Dienstbezüge entsprechend § 6. Sie werden mindestens in Höhe des Ruhegehalts gewährt, 
das er bei Versetzung in den Ruhestand erhalten würde. 
 
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Gewährung eines nicht ruhegehaltfähigen Zuschlags zusätzlich zu den Dienstbezügen nach Absatz 1 zu 
regeln. 
 
 


